
einladung

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg

 – ISIN DE0005508204 // WKN 550820 –

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und 
Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung der 
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

am Donnerstag, den 27. August 2009, 11:00 Uhr 

im Heidelbergsaal des 
Hotels Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg

ein.

einladung





Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebillig-
ten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Deutsche 
Balaton Aktiengesellschaft und den Konzern für das 
Geschäftsjahr 2008, des Berichts des Aufsichtsrats und des 
erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahme-
rechtlichen Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 
Handelsgesetzbuch.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
aus dem Geschäftsjahr 2008

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den in der Bilanz zum  
31. Dezember 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 4.328.162,95 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung des einzigen 
Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem einzigen Mitglied des 
Vorstands im Geschäftsjahr 2008 für diesen Zeitraum Entlastung  
zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Auf- 
sichtsrats im Geschäftsjahr 2008 für diesen Zeitraum Entlastung  
zu erteilen.

5.	 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu anderen 
Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien

	 Die letzte ordentliche Hauptversammlung vom 28. August 2008 hat 
den Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zurückzukaufen. Diese 
Ermächtigung ist bis zum 27. Februar 2010 befristet und läuft  
daher vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der 
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft aus. Um auch über den bis zum 
27. Februar 2010 dauernden Zeitraum hinaus dem Vorstand die 
Möglichkeit zu geben, eigene Aktien zurückkaufen zu können, soll 
die Ermächtigung unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 

– soweit von dieser noch kein Gebrauch gemacht wurde – erneuert 
werden.



	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu  
fassen:

a)	 Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (im Folgenden: 
„Gesellschaft”) wird dazu ermächtigt, eigene Aktien bis zu insge-
samt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehen-
den Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung darf von  
der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien 
genutzt werden.

b)	 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 
mehrmals in Verfolgung eines oder mehrerer der unter d) ge-
nannten Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung 
durch die Gesellschaft ausgeübt werden, aber auch durch ihre 
Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte durchgeführt werden. Auf die erworbenen Aktien dürfen 
zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 
Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zu- 
zurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung wird zum  
28. August 2009 wirksam und gilt bis zum 27. Februar 2011.  
Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. August 
2008 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien zu anderen Zwecken als dem Handel 
in eigenen Aktien endet mit Wirksamwerden dieser Ermächtigung. 
Die damals gleichzeitig erteilte Ermächtigung zur Einziehung 
darunter erworbener Aktien bleibt bestehen.

c)	 Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse 
oder (2) mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerich-
teten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels an alle Aktionäre 
gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von Verkaufs- 
offerten. 

(1)		 Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von 
der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs 
der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse 
an den drei Börsentagen vor Eingehung der Verpflichtung 
zum Erwerb eigener Aktien um nicht mehr als 10 % über-
schreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten.

(2)		 Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre der Gesellschaft 
gerichtetes öffentliches Erwerbsangebot bzw. mittels an alle 
Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten, darf der Gegenwert für den Erwerb der 



Aktien je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) der Deutsche 
Balaton Aktiengesellschaft den durchschnittlichen Schluss- 
kurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse an  
den drei Börsentagen, die der Veröffentlichung der 
Entscheidung zur Abgabe des Erwerbsangebots bzw. der 
Einladung vorangehen, nicht um mehr als 20 % über- oder 
unterschreiten. Die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes (WpÜG) sind nur dann und nur soweit 
zu beachten, wie dieses Gesetz auf solche Erwerbe durch 
die Gesellschaft anwendbar ist. Ergeben sich nach der 
Veröffentlichung des an alle Aktionäre gerichteten Angebots 
nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Werts, 
so kann das Angebot angepasst werden; dann ist anstelle 
des Durchschnittskurses der entsprechende Kurs des letzten 
Börsenhandelstags vor der Veröffentlichung der Anpassung 
maßgeblich; der Erwerbspreis darf diesen Kurs nicht um 
mehr als 20 % über- oder unterschreiten. Das Angebot kann 
weitere Bedingungen und die Möglichkeit zur Präzisierung 
des Kaufpreises oder der Kaufpreisspanne während der 
Angebotsfrist oder der Frist, innerhalb derer Aktionäre zur 
Abgabe von Verkaufsofferten eingeladen sind, vorsehen. 
Wenn das Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots – bei gleichen Bedingungen – überzeichnet wird, 
muss die Annahme im Verhältnis der angebotenen Aktien 
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorge-
sehen werden. Das öffentliche Angebot bzw. die öffentliche 
Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten kann weitere 
Bedingungen vorsehen.

d)	 Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf-
grund dieser Ermächtigung erworben werden, wie folgt zu  
verwenden:

aa)		 Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-
beschlusses bedarf. Die Ermächtigung zur Einziehung kann 
ganz oder in Teilen ausgeübt werden. Die Einziehung führt 
zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend 
davon bestimmen, dass das Grundkapital nicht herabge-
setzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Aufsichtsrat 
ist in diesem Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien 
in der Satzung anzupassen.



bb)	 Sie können Dritten im Rahmen von Unternehmenszusam- 
menschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen daran angeboten und übertragen werden.

cc)		 Sie können auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre veräußert 
werden, wenn die erworbenen Aktien zu einem Preis veräu-
ßert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft 
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf die Anzahl der 
zu veräußernden Aktien, die aufgrund von Ermächtigungen 
zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss nach  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder aufgrund eines bedingten 
Kapitals nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus- 
gegeben werden, die Grenze von 10 % des Grundkapitals 
insgesamt nicht übersteigen.

e)	 Die Ermächtigungen unter vorstehend lit. d) aa) bis cc) können 
einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, umfassend 
oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien 
ausgenutzt werden. 

f)		 Ein Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird  
insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehen-
den Ermächtigung unter lit. d) bb) oder cc) verwandt werden.

6.	 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb  
eigener Aktien auch im Wege des außerbörslichen 
Rückerwerbs

	 Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Aufsichtsrat und Vorstand 
der Hauptversammlung eine Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien vor. Danach soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene 
Aktien der Gesellschaft entweder über die Börse oder durch ein an 
alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels an 
alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten zu erwerben. Ergänzend zu diesen Erwerbsarten 
soll die Gesellschaft auch in die Lage versetzt werden, eigene Aktien 
außerbörslich im Rahmen von Unternehmensakquisitionen oder 
durch außerbörsliche Paketerwerbe zu erwerben. Aufsichtsrat und 
Vorstand schlagen daher vor zu beschließen:



(a)	Ein Erwerb eigener Aktien im Rahmen der unter Tagesordnungs-
punkt 5 der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorge-
schlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien kann  
auch außerhalb der Börse erfolgen, 

(1)		 wenn der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder des 
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs 
von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt, 

oder

(2)		 wenn es sich um einen Paketerwerb von mindestens 1 % 
des Grundkapitals handelt und ein solcher Erwerb einem 
Zweck dient, der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft 
liegt und der Paketerwerb geeignet und erforderlich ist, die-
sen Zweck zu erreichen. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn der Erwerb über die Börse oder durch ein an alle 
Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels 
einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen 
Angebots zur Erreichung dieses Zwecks zu aufwendig, zu 
langwierig oder sonst – auch unter Berücksichtigung der 
Aktionärsinteressen – unverhältnismäßig wäre.

	 Eventuell bestehende Andienungsrechte anderer Aktionäre werden 
insoweit ausgeschlossen, wie ein Erwerb unter vorstehender 
Ermächtigung erfolgt.

(b)	Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs 
der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letz-
ten zehn Börsentage vor dem Erwerb der Aktien nicht über-
schreiten. Jedoch dürfen die Aktien in diesem Fall auch für einen 
niedrigeren als den danach maßgeblichen Betrag durch die 
Gesellschaft erworben werden.

(c)	 Soweit eigene Aktien gemäß diesem Tagesordnungspunkt 6 er-
worben werden, sind diese Erwerbe auf die Begrenzung des 
Erwerbs auf 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung  
bestehenden Grundkapitals (Tagesordnungspunkt 5) unter 
Berücksichtigung der anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz 
der Gesellschaft befinden, anzurechnen. Im Übrigen gelten  
alle anderen Vorgaben der Ermächtigung wie unter Tages- 
ordnungspunkt 5 der Hauptversammlung vorgeschlagen, soweit 
diese nicht ausschließlich für einen Erwerb eigener Aktien über 
die Börse oder durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. mittels 
an alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe 
von Verkaufsofferten gemacht werden.



7.	 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung	

	 Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
liegt derzeit als Regierungsentwurf in der Fassung der 
Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des 
Bundesrats (BT-Drucks. 16/11642 vom 21. Januar 2009) vor 
(„Regierungsentwurf“). Es wird mit einem Inkrafttreten des ARUG 
in der zweiten Jahreshälfte 2009 – und damit noch vor der  
nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft – ge-
rechnet. Das ARUG wird unter anderem Änderungen des 
Fristenregimes der Einberufung und Teilnahmeberechtigung an  
der Hauptversammlung sowie der Form der Stimmrechtsvollmacht 
einführen. Um Unsicherheiten bei der Einberufung der Haupt- 
versammlung 2010 zu vermeiden, soll der Hauptversammlung unter 
nachfolgenden Punkten 7.1 und 7.2 vorgeschlagen werden, die 
Satzung der Gesellschaft im Vorgriff auf das Inkrafttreten des  
ARUG an die absehbaren Gesetzesänderungen anzupassen.

7.1	Änderung der Satzung der Deutsche Balaton Aktiengesell- 
schaft in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung)

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

	 § 18 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

	 „(2) Die Einberufung der Hauptversammlung muss mindestens 
sechsunddreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung bekannt 
gemacht werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der 
Einberufung sind nicht mitzurechnen.“

	 Der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss zu 
Tagesordnungspunkt 7.1 über die Neufassung von § 18 der Satzung 
der Satzung erst dann zur Eintragung in das Handelsregister anzu-
melden, wenn § 123 AktG in der Fassung des Regierungsentwurfs 
des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) 
als Teil eines neuen Gesetzes im Bundesgesetzblatt verkündet wor-
den ist. Sofern zwischen der im Bundesgesetzblatt verkündeten 
Fassung und der Fassung nach dem Regierungsentwurf Ab- 
weichungen bestehen, ist der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7.1 
gleichwohl zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, 
wenn es sich um Abweichungen handelt, die für die Satzungs- 
neufassung ohne Bedeutung sind.



7.2	Änderung der Satzung der Deutsche Balaton Aktiengesell- 
schaft in § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimm- 
rechtsausübung)

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

	 § 19 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

	 „Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur 
Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 
muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform er-
stellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste 
Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des einundzwan-
zigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen. Die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft je-
weils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der 
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Der Tag  
der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzu-
rechnen.“	

	 Der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss zu 
Tagesordnungspunkt 7.2 über die Neufassung von § 19 der Satzung 
erst dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn 
§ 123 AktG in der Fassung des Regierungsentwurfs des Gesetzes  
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) als Teil eines 
neuen Gesetzes im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist. Sofern 
zwischen der im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung und der 
Fassung nach dem Regierungsentwurf Abweichungen bestehen, ist 
der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7.2 gleichwohl zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden, wenn es sich um Abweichungen 
handelt, die für die Satzungsneufassung ohne Bedeutung sind.

7.3	Änderung der Satzung der Deutsche Balaton Aktiengesell- 
schaft in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)

	 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

	 § 2 Absatz 1 Satz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

	 „Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen  
zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften 
mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach KWG nicht  
erforderlich ist, vorzunehmen.



8.	 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden 
und die Schaffung neuen genehmigten Kapitals und 
Änderung der Satzung

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu  
fassen:

a)	 Die von der Hauptversammlung am 11. August 2005 dem 
Vorstand erteilte und mit Beschluss der Hauptversammlung vom  
28. August 2006 im Zuge der Umstellung auf Stückaktien und 
Neueinteilung des Grundkapitals modifizierte Ermächtigung, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 
bis zum 10. August 2010 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen 
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 
6.675.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital gemäß  
§ 202 ff. AktG), wird aufgehoben.

b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 26. August 2014 das Grundkapital der Gesellschaft  
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 
6.300.000,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die 
neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem 
sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Grundsätzlich ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien kön-
nen auch von einem durch den Vorstand bestimmten Kredit- 
institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

		  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

1.		  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
nehmen;

2.		  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht  
wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die 
Grenze von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittel-
barer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden;



3.		  wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke 
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.

c)	 § 6 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

		  „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 26. August 2014 das Grundkapital der Gesellschaft ein-
malig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 
6.300.000,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die 
neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem 
sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Grundsätzlich ist  
den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien 
können auch von einem durch den Vorstand bestimmten 
Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

		  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

1.		  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
nehmen;

2.		  bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht  
wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die 
Grenze von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittel-
barer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden;

3.		  wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke 
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.“

9.	 Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

	 Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 
27. August 2009.

	 Gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 11 Abs. 1 der Satzung 
der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zu-



sammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

	 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende 
Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

a)	 Wilhelm Konrad Thomas Zours, mit Wohnort Heidelberg,  
Vorstand der VV Beteiligungen AG und der DELPHI 
Unternehmensberatung AG, jeweils mit Sitz in Heidelberg.

b)	 Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig, mit Wohnort Mannheim,  
selbständiger Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Mannheim 
und Heidelberg.

c)	 Dr. Burkhard Schäfer, mit Wohnort Mannheim, selbständiger 
Unternehmensberater.

	 Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt jeweils bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung  
für Geschäftsjahr 2013 beschließt.

	 Die vorgeschlagenen Mitglieder haben die nachfolgend aufge- 
führten Mitgliedschaften und Positionen in weiteren Aufsichtsräten 
und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen:

Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig: 
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

-	 CornerstoneCapital AG, Frankfurt am Main
-	 DELPHI Unternehmensberatung AG, Heidelberg 
	 (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
-	 VV Beteiligungen AG, Heidelberg 
	 (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Herr Philip Andreas Hornig übt keine Mandate in vergleichbaren  
in- und ausländischen Kontrollgremien aus.

Dr. Burkhard Schäfer: 
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

-	 ABC Beteiligungen AG, Heidelberg
	 (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
-	 DELPHI Unternehmensberatung AG, Heidelberg
	 (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
-	 STRATEC Grundbesitz AG, Mannheim
	 (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
-	 GPXS Service AG, München
	 (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

	 Herr Dr. Burkhard Schäfer übt keine Mandate in vergleichbaren  
in- und ausländischen Kontrollgremien aus.



	 Herr Thomas Zours ist nicht Mitglied in einem weiteren gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsrat oder einem vergleichbaren in- und aus- 
ländischen Kontrollgremium.

10.	 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss- 
prüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Der Vorstand hat den nachfolgenden 

schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung  
zu Tagesordnungspunkten 5 und 6 
gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

erstattet. 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG) wurde den deutschen Unternehmen 
die Möglichkeit eröffnet, eigene Aktien im Markt zurückzukaufen und 
auch wieder zu veräußern. 

Bereits in den vergangenen Geschäftsjahren hat die Gesellschaft mehr-
mals von der ihr eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
Gebrauch gemacht. Im Geschäftsjahr 2008 hat die Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft aufgrund bestehender Ermächtigungen zum Erwerb 
eigener Aktien insgesamt 999.958 eigene Aktien zurückerworben. Dies 
entspricht einem Anteil am Grundkapital von rd. 7,87 %. Von den im 
Geschäftsjahr 2008 erworbenen eigenen Aktien wurden insgesamt 
499.972 Aktien aufgrund der von der Hauptversammlung am 
28. August 2008 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu-
rückerworben. Der Erwerb der 499.972 eigenen Aktien erfolgte im 
Rahmen von zwei an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten freiwil-
ligen Erwerbsangeboten, die von den Aktionären im Zeitraum vom  
12. August 2008 bis 26. August 2008 bzw. im Zeitraum vom 20. Oktober 
2008 bis 3. November 2008 angenommen werden konnten, wobei der 
Erwerb im Zeitraum vom 12. August 2008 bis 26. August 2008 noch 
unter der Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb eigener 
Aktien vom 30. August 2007 begonnen und unter der Ermächtigung  
der Hauptversammlung vom 28. August 2008 fortgesetzt wurde.  
Beide vorgenannten Rückkaufangebote erfolgten zu einem Kaufpreis 
von 8,25 Euro je Aktie.

Der Vorstand hat bei beiden vorgenannten Erwerbsangeboten den  
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53a AktG) beachtet. 



Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts

Der Vorstand soll durch die erneute Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung der Haupt- 
versammlung vom 28. August 2008 erneut in die Lage versetzt werden, 
die gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eröffnete Möglichkeit des Aktien- 
rückkaufs im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre einzusetzen. 

Gemäß der entsprechenden Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 5 
soll der Erwerb dabei grundsätzlich über die Börse oder mittels eines  
an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels an 
alle Aktionäre gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten erfolgen. Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung 
zu Punkt 6 der Tagesordnung soll der Vorstand auch ermächtigt werden, 
eigene Aktien unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre in 
anderer Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerich-
tetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels an alle Aktionäre gerichteter 
öffentlicher Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten zu erwerben, 
wenn der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses 
mit Unternehmen oder des Erwerbs von Beteiligungen an Unternehmen 
erfolgt oder wenn es sich um einen Paketerwerb von mindestens 1 % 
des Grundkapitals handelt und ein solcher Erwerb einem Zweck dient, 
der im vorrangigen Interesse der Gesellschaft liegt und der Paketerwerb 
geeignet und erforderlich ist, diesen Zweck zu erreichen. Das ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn der Erwerb über die Börse oder durch ein 
an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. mittels einer 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zur 
Erreichung dieses Zwecks zu aufwendig, zu langwierig oder sonst – auch 
unter Berücksichtigung der Aktionärsinteressen – unverhältnismäßig 
wäre (Freihändiger Erwerb). In diesem Fall eventuell bestehende 
Andienungsrechte der Aktionäre sollen insoweit ausgeschlossen sein.

Gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG hat der Vorstand bei Erwerb und 
Veräußerung eigener Aktien den in § 53a AktG enthaltenen Gleichbe- 
handlungsgrundsatz anzuwenden. Diesbezüglich erwähnt § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG hinsichtlich des Erwerbs eigener Aktien nur, dass der Erwerb 
eigener Aktien über die Börse dem Gleichbehandlungsgrundsatz genüge. 
Über den sonstigen Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien außer-
halb der Börse enthält das Aktiengesetz keine weiteren gesetzlichen 
Vorgaben. Der Vorstand hat sich daher beim Erwerb der Aktien grund-
sätzlich neutral zu verhalten und die Chancengleichheit der Aktionäre 
sicher zu stellen. Im Kern ist das Gleichbehandlungsgebot als Verbot will-
kürlicher Ungleichbehandlung zu verstehen. Es ist anerkannt, dass eine 
formale Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist, wenn ein sachlicher 
Rechtfertigungsgrund vorliegt.



Der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgesehene Freihändige Erwerb ge-
stattet es der Gesellschaft, eigene Aktien auch unter Ausschluss des 
Andienungsrechts der Aktionäre von einem oder mehreren Aktionären 
zu erwerben, wenn der Erwerb im Rahmen des Erwerbs von oder des 
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder des Erwerbs von 
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. Die Gesellschaft wird hierdurch 
in die Lage versetzt, ihre Akquisitionsfinanzierung flexibel zu gestalten 
und beispielsweise als Sachgegenleistung ausgegebene Aktien der 
Gesellschaft im Rahmen von Kaufpreisanpassungen zurückzuerwerben.

Darüber hinaus soll der Freihändige Erwerb den Spielraum der 
Gesellschaft, am Markt angebotene Aktienpakete von mindestens 1 % 
des Grundkapitals schnell und flexibel zu erwerben, in deutlichem Maße 
erhöhen. Wegen der insgesamt vergleichsweise geringen Marktkapitali- 
sierung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft und den niedrigen  
börsentäglich gehandelten Aktienvolumina können der Erwerb oder die 
Veräußerung von Aktienpaketen zu Kursbeeinflussungen führen, die 
durch die zu Punkt 5 der Tagesordnung zu erteilende Ermächtigung im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre vermieden werden kön-
nen. Weiter besteht im Vergleich zu einem die formale Gleichbehandlung 
wahrenden Erwerb ein erhebliches Potenzial, die üblichen zusätzlichen 
Kosten eines Aktienrückkaufprogramms einzusparen. 

Der Preis richtet sich dabei nach dem durchschnittlichen Schlusskurs der 
Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 
letzten zehn Börsentage vor dem Erwerb der Aktien, den der Erwerbspreis 
nicht überschreiten darf. Die Aktien können jedoch für einen niedrigeren 
als den danach maßgeblichen Erwerbspreis durch die Gesellschaft er-
worben werden. Hierdurch ist eine faire Preisfindung im Interesse der 
Gesellschaft und zum Schutz der Aktionäre gewährleistet.

Erfolgt der Erwerb im Interesse der Gesellschaft und auch unter 
Berücksichtigung des Interesses der Aktionäre ergeben sich für die 
Aktionäre keine Nachteile, sofern der Erwerb verhältnismäßig erscheint. 
Der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgesehene Beschluss trägt dem 
Rechnung.

Der Vorstand wird sich bei der Entscheidung über den Erwerb von Aktien 
unter Ausschluss des Andienungsrechts allein vom Interesse der 
Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen.



Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der erneuten 
vereinfachten Mittelbeschaffung. Nach dem KonTraG kann die 
Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu einer anderen Form der 
Veräußerung als über die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre er-
mächtigen. Voraussetzung ist dabei, dass die eigenen Aktien entspre-
chend der Regelung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräu-
ßert werden, der den Börsenpreis im Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung 
liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt insbesondere eine schnel-
le und kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung 
nach den Regeln der Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. 
Der Vorstand denkt hierbei konkret an Platzierungen bei institutionellen 
Anlegern und bei Anlegern mit unternehmerischem Beteiligungsinteresse, 
ohne jedoch zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Berichts an die 
Hauptversammlung konkrete Veräußerungsabsichten zu haben. 

Durch die Ermächtigung, die Aktien gegen Sachleistung zum Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, zu veräußern, wird 
der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet, entsprechend dem internatio-
nalen Wettbewerb und der Globalisierung der Wirtschaft, Beteiligungen 
an Unternehmen im Wege des Aktientausches zu erwerben. Durch die 
Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung zu nutzen, erhält 
die Gesellschaft die notwendige Flexibilität, sich bietende Gelegenheiten 
zu Beteiligungserwerben erfolgreich ausnutzen zu können, ohne den 
zeit- und kostenaufwendigeren Weg über eine Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals zu gehen.

Auch soll die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft berechtigt sein, eige-
ne Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen  
zu können. Der Vorstand sieht diese Möglichkeit, erworbene eigene 
Aktien einzuziehen, als eine Alternative, insbesondere soweit die 
Anschaffungskosten unter dem Unternehmenswert liegen, erfolgt eine 
Einziehung eigener Aktien zugunsten der Aktionäre. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils im Nachgang über die 
Ausnutzung der Ermächtigung Bericht erstatten.

* * * * * 



Der Vorstand hat den nachfolgenden 

schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung  
zu Tagesordnungspunkt 8 
gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

erstattet. 

Die Hauptversammlung vom 11. August 2005 hat den Vorstand ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10. August 2010 das 
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.000.000,00 Euro durch 
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Nennbetragsaktien im 
Nennbetrag von 1,00 Euro gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen 
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 7.000.000,00 
Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Im Zuge der Umstellung auf 
Stückaktien und der damit verbundenen Neueinteilung des Grundkapitals 
hat die Hauptversammlung vom 28. August 2006 das bestehende ge-
nehmigte Kapital angepasst. Die Möglichkeit, das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen aus diesem genehmigten Kapital 
auszuschließen, ist auf drei eng umgrenzte Fälle beschränkt. Von dem 
genehmigten Kapital hat die Gesellschaft bislang keinen Gebrauch  
gemacht. Das bestehende genehmigte Kapital läuft am 10. August  
2010 und damit gegebenenfalls vor der nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft aus. Vorstand und Aufsichtsrat 
schlagen seine Aufhebung vor. 

Mit der neben der Aufhebung beantragten Ermächtigung zur Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals soll dem Vorstand auch für die  
nächsten fünf Jahre ein flexibles Instrument zur Gestaltung der 
Unternehmenspolitik eingeräumt werden.

Das vorgeschlagene genehmigte Kapital soll es dem Vorstand ermögli-
chen, auch zukünftig kurzfristig an den Kapitalmärkten das für die 
Fortentwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital durch die 
Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen. Ebenso sollen mit dem genehmi-
gten Kapital etwaige günstigere Marktgegebenheiten zur Deckung eines 
künftigen Finanzierungsbedarfes schnell genutzt werden können. Durch 
die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital im Rahmen des 
Beschlussvorschlags ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu 
erhöhen, soll der Vorstand außerdem in die Lage versetzt werden, ohne 
Beanspruchung der Kapitalmärkte Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe von 
Aktien zu erwerben. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die Abwicklung 
der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre 



erleichtern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand 
im Rahmen der Ermächtigung festzulegenden Emissionsvolumens und 
dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle neu auszugebenden 
Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so 
z. B. wenn Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich 
volle Aktienstückzahlen zum Bezug zugeteilt werden können. Die 
Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in der Regel gering. Der 
Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss 
für Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität und der erleichterten 
Durchführung einer Aktienausgabe.

a)	 Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, das Bezugsrecht mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die Kapital- 
erhöhung gegen Bareinlagen erfolgt, der Ausgabebetrag den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Hierdurch soll der Vorstand in die 
Lage versetzt werden, auch einen kurzfristigen Kapitalbedarf durch 
eine Erhöhung des Grundkapitals zu decken und hierdurch 
Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Durch die Ausgabe  
der Aktien nahe am Börsenkurs kann außerdem ein bei 
Bezugsrechtsemissionen oft üblicher größerer Abschlag auf den 
Börsenkurs vermieden werden. Die Kapitalerhöhung darf dabei we-
der im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 10 % des bestehen-
den Grundkapitals übersteigen. Auf diese Grenze von 10 % des 
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter 
Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder ver- 
äußert wurden. Mit dieser Begrenzung wird dem Interesse der 
Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz für ihre gehaltenen 
Anteile Rechnung getragen. Jeder Aktionär kann wegen der nahe 
am Börsenkurs erfolgenden Ausgabe der neuen Aktien seine 
Anteilsbesitzquote durch Zukauf von Aktien am Markt zu annähernd 
gleichen Bedingungen, wie sie der Kapitalerhöhung zugrunde lie-
gen, aufrecht erhalten.

b)	 Der Vorstand soll das Bezugsrecht auch bei Sachkapitalerhöhungen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausschließen können, Unter- 
nehmen, Unternehmensteile und Beteiligungen an Unternehmen 
gegen Ausgabe von Aktien erwerben zu können. Die Gesellschaft 



hat bislang von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. 
Oftmals müssen im Rahmen von Unternehmenserwerben, dem 
Erwerb von Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
hohe Gegenleistungen erbracht werden, die oft nicht mehr in Geld 
erbracht werden können. Nicht selten bestehen Verkäufer darauf, 
Aktien als Gegenleistung zu erhalten, da dies für sie günstiger sein 
kann. Durch die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung 
einzusetzen, wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, sich bietende 
Erwerbsgelegenheiten schnell und flexibel auszunutzen. Ferner wird 
die Gesellschaft in die Lage versetzt, auch große und teure Unter- 
nehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen 
gegen Überlassung von Aktien zu erwerben. Für derartige 
Maßnahmen ist die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen, unabdingbar. Aufgrund der oftmals kurzfristig sich erge- 
benden Akquisitionsmöglichkeiten können derartige Akquisitionen 
nicht von der meist nur einmal jährlich stattfindenden Hauptver- 
sammlung beschlossen werden. Auch die Einberufung einer außer-
ordentlichen Hauptversammlung kommt hierfür meist nicht in 
Betracht, da zum einen mit der Einberufung und Abhaltung der 
Hauptversammlung hohe Kosten verbunden sind, zum anderen auf-
grund der bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige 
Befassung der Hauptversammlung und Umsetzung eines Beschlusses 
nicht möglich wäre. Es bedarf daher eines genehmigten Kapitals, 
auf das der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats schnell zu-
rückgreifen kann. Das vorgeschlagene genehmigte Kapital soll hier-
für verwendet werden können. Durch die Höhe des vorgeschlagenen 
neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des bestehenden 
Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größerer 
Akquisitionen, sei es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien, finan-
ziert werden können.

* * * * * 



Ausliegende Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an werden folgende 
Unterlagen in den Geschäftsräumen der Deutsche Balaton Aktiengesell- 
schaft, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, zu den üblichen 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen:

–	 der Jahresabschluss und der Lagebericht der Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008;

–	 der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 
2008;

–	 der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 
sowie der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des 
Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß §§ 289 
Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch;

–	 der schriftliche Bericht des Vorstands zu Punkten 5 und 6 der 
Tagesordnung;

–	 der schriftliche Bericht des Vorstands zu Punkt 8 der Tagesordnung.

Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der 
Hauptversammlung an auch im Internet unter der Adresse  
http://www.deutsche-balaton.de/hv2009 eingesehen werden. Sie wer-
den auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der 
Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich 
und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Hierzu 
wenden Sie sich bitte an die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, 
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Telefon: 06221 / 649240.

http://www.deutsche-balaton.de/hv2009


Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre  
berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft anmelden und recht-
zeitig einen Nachweis des depotführenden Instituts über ihren Anteils- 
besitz, bezogen auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der 
Versammlung (6. August 2009, 0:00 Uhr), erbringen. Anmeldung und 
Nachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein 
und der Gesellschaft in Textform spätestens am siebten Tag vor der 
Hauptversammlung (spätestens am 20. August 2009, 24:00 Uhr) zu- 
gehen, und zwar unter der Adresse:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
c/o BHF-Bank AG
Abt. Hauptversammlungen
Bockenheimer Landstraße 10
60302 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 / 667744-345

Nach Anmeldung und Eingang des Nachweises über den Anteilsbesitz 
bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt.

Aktionäre können auch nach erfolgter Anmeldung über ihre Aktien ver-
fügen.

Stimmrechtsvollmachten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möch-
ten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kredit- 
institut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Bei Vollmachten 
an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen  
(§§ 135 Abs. 12, 125 Abs. 5 AktG) oder Personen i. S. v. § 135 Abs. 9  
AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, genügt es jedoch, wenn die 
Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten 
wird. Eine solche Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf nur 
mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Ein 
Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht ist auf der Rückseite 
der Eintrittskarte abgedruckt. Entsprechende Formulare stehen außer-
dem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.deutsche-
balaton.de/hv2009 zur Verfügung und werden auf Verlangen jeder 
stimmberechtigten Person in Textform übermittelt, wobei entsprechende 
Anfragen an die vorstehend im Zwischenabschnitt „Ausliegende 
Unterlagen“ angegebene Adresse der Gesellschaft zu richten sind.

http://www.deutsche-balaton.de/hv2009


Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch  
einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimm- 
rechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Der 
Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf der 
Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit der von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, muss 
die Bevollmächtigung Weisungen zu jedem Punkt der Tagesordnung  
enthalten. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung, die von den Aktionären über ihre jeweilige 
Depotbank anzufordern ist. Die Vollmacht nebst den Weisungen muss 
der Gesellschaft schriftlich bis spätestens zum 24. August 2009, 24:00 
Uhr per Post unter der Adresse: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, 
Stimmrechtsvertreter, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg,  
zugehen. 

Weitere Informationen zum Stimmrechtsvertreter sowie ein Formular zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter stehen 
den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter http:// 
www.deutsche-balaton.de/hv2009 zur Verfügung. Der Stimmrechts- 
vertreter steht im Übrigen auch zur Bevollmächtigung während der 
Hauptversammlung zur Verfügung. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass sich zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung die Gesamtzahl der 
Aktien der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft auf insgesamt 
12.699.826 auf den Inhaber lautende Stückaktien beläuft. Gemäß § 21 
der Satzung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft gewährt in der 
Hauptversammlung jede Aktie eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 999.958 eigene 
Aktien. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft gemäß § 71b AktG 
keine Rechte, insbesondere keine Stimmrechte, zu. Die Gesamtzahl der 
stimmberechtigten Aktien der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 
11.699.868.

http://www.deutsche-balaton.de/hv2009


Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126 und 
127 AktG

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung gem. § 126 AktG oder 
Wahlvorschläge gem. § 127 AktG sind an folgende Adresse zu richten:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
Telefax: +49 (0) 6221 / 64924-24
E-Mail: info@deutsche-balaton.de

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens zwei Wochen vor dem 
Tag der Hauptversammlung unter der zuvor genannten Anschrift einge-
hen, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter der 
Adresse http://www.deutsche-balaton.de/hv2009 zugänglich machen. 
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht  
berücksichtigt.

Heidelberg, im Juli 2009

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Der Vorstand

mailto:info@deutsche-balaton.de
http://www.deutsche-balaton.de/hv2009


Deutsche Balaton AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
www.deutsche-balaton.de

http://www.deutsche-balaton.de

